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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 5808/J des Abgeordneten Walter Rauch und weiterer Abgeordneter 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 und 2:  
Dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen als zuständiger Behörde ist das 
gegenständliche Problem bei Infusionspumpen des Herstellers Hospira seit Mitte 
Mai 2015 bekannt. Es wurde aufgrund einer aktiven internen Recherche durch 
Mitarbeiter/innen der betreffenden Fachabteilung erhoben. 
 
Fragen 3 bis 5:  
Gemäß der dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen vorliegenden 
Informationen werden die von der gegenständlichen Problematik betroffenen 
Infusionspumpen des Herstellers Hospira derzeit in österreichischen Spitälern nicht 
verwendet. 
 
Frage 6: 
Gemäß § 6 Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBV) müssen die 
Betreiber/innen von Einrichtungen des Gesundheitswesens grundsätzlich 
wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfungen bei aktiven nicht implantierbaren 
Medizinprodukten vornehmen oder vornehmen lassen. Die Erfüllung dieser 
Anforderungen wird durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 
mittels regelmäßiger Inspektionen überprüft. 
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Fragen 7 bis 9: 
Dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen wurden zu der gegen-
ständlichen Problematik keine Vorkommnisse betreffend Infusionspumpen des 
Herstellers Hospira gemeldet.  
 
Fragen 10 und 11: 
Krankenanstalten sind private oder zumindest privatwirtschaftlich geführte 
Einrichtungen, die autonom (entweder selbst oder nach den Vorgaben des jeweiligen 
Trägers) ihre Entscheidungen über Beschaffungsvorgänge treffen. Dabei sind die 
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, wozu auch die Bestimmungen des 
Medizinproduktegesetzes und der darauf basierenden Verordnungen gehören. Dem 
Bundesministerium für Gesundheit kommt auf Beschaffungsvorgänge dabei keine 
Einflussmöglichkeit zu. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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